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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1997

Rechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof hat im Erkenntnis vom 28.11.1990, Zl. 90/03/0172, zum Ausdruck gebracht, daß es sich bei

- im Rahmen der Verkehrsregelung gegebenen - "Haltezeichen" im Sinne des §37 Abs1 bis 3 StVO nicht um individuelle

Au orderungen handle, sondern um generelle Anordnungen, deren Nichtbefolgung nicht den Tatbestand einer

Übertretung nach §97 Abs5 StVO begründen könne. Umgekehrt handelt es sich somit bei einer individuellen

Au orderung, sein Fahrzeug anzuhalten, um eine Anordnung nach §97 Abs5 StVO und nicht um eine generelle

Anordnung nach §37 Abs2 StVO, sodaß in einem solchen Fall ein Tatvorwurf nach der letztzitierten Gesetzesstelle

ausscheidet.

Schlagworte

Verkehrsregelung und individuelle Anhaltung; verschiedene Übertretungen

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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